
Amtliche Bekanntmachung 
 

Landtagswahl am 08. März 2026 
 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten  
an Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen 

 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG) Parteien, 

Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 

Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der 

Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melderegister 

erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberechtigten ge-

bunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und der-

zeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. 

Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die 

Personen oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Wer-

bung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Mo-

nat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 

 

Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Der Widerspruch kann bei der Stadt Tettnang, Bürgerbüro, Montfortplatz 7, 88069 

Tettnang eingelegt werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermit-

telt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

 

Anträge für den Widerspruch erhalten Sie im Bürgerbüro der Stadt Tettnang, Montfort-
platz 7, oder auf unserer Homepage www.tettnang.de unter der Rubrik Service –  
Formulare - Meldewesen - Antrag auf Sperrvermerke (Übermittlungssperre) 
 

 

Tettnang, den 23.10.2025 

 

 

Regine Rist 

Bürgermeisterin 

Docusign Envelope ID: 5C85BA10-8787-463B-8FE3-39E13CA3B96A
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